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NACHWEIS einer bestandenen MODULPRÜFUNG 
gemäß § 8 der Prüfungsordnung vom 2. Juni 2004 

Frau/Herr:       

geb. am:       Matr.-Nr.:       

wird im Studiengang: Medienbildung (BA)         

bestätigt, dass sie/er die Modulprüfung im Modul: 

Nr. / Bezeichnung:       

bestanden hat. 

Art der Prüfung/en:       

Zum Modul gehörte die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstaltungen: 

Lehrende/r Kurztitel Semester Art d. Leistung/en CP Note 

                              

                               

                               

Gesamtzahl der Credits / Note der Modulprüfung        

 

 
       
(Stempel des Instituts) Datum  Unterschrift des Modul- 

verantwortlichen 

Bewertungen: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4)  

Zur differenzierten Bewertung können durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 Zwischennoten 
gebildet werden. Die Noten 0,7 und 4,3 sind dabei ausgeschlossen.  
 


